
 
Antragsvordruck Seniorenerklärung 

 
Fußball- u. Leichtathletik-Verband Westfalen e. V. 
Fußballjugend, Jakob-Koenen-Str. 5, 59174 Kamen 
Tel.: 02307/371-550, Fax: 02307/371-527 
 
Antrag auf vorzeitige Freigabe eines Juniorenspielers bzw. einer Juniorenspielerin des älteren A-Junioren- 
bzw. B-Juniorinnen-Jahrganges für die 1. Herren- bzw. Frauenmannschaft des antragstellenden Vereins. 
 

      Verein / Ansprechpartner: 
      

Anschrift:       

PLZ Ort:       

Telefonnummer für Rückfragen:       
Name, Vorname Spieler/in:       

Geb.-Datum:       
Spielberechtigung für den o. g. 
Verein seit: 

      

 
Die A-Junioren- bzw. B-Juniorinnen-Mannschaft nimmt in der laufenden Saison am 
Pflichtspielbetrieb teil * nicht teil * (*Zutreffendes bitte ankreuzen) 
Die Bestimmungen des § 15 JSpO/WFLV sind dem Verein bekannt und werden entsprechend beachtet. 
 
     ,       
Ort, Datum 
 
   
Unterschrift Erziehungsberechtigte 
(Bei Spielern bzw. Spielerinnen unter 18 Jahren) 

 Unterschrift Spieler/in 

 
Bitte diesen vollständig ausgefüllten Antrag zusammen mit dem Originalspielerpass an den Fußball- 
und Leichtathletik-Verband Westfalen e. V. (Anschrift s.o.) einsenden. Bitte einen ausreichend frankierten 
Freiumschlag für die Rücksendung des Spielerpasses (bzw. der Spielerpässe) beifügen. 
Die Bearbeitungsgebühr beträgt 10,-- €. Sie ist auf das Konto des FLVW bei der Sparkasse Kamen, Kto.-Nr. 
5003421, BLZ 443 513 80, unter dem Stichwort „Seniorenerklärung" und dem Spielernamen zu überweisen. 
Erst bei Zahlungseingang kann die Spielberechtigung für die 1. Herren- bzw. Frauenmannschaft bearbeitet 
werden. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, kein Bargeld zu verschicken. 
Achtung: Bei Spielern bzw. Spielerinnen, die zum Beantragungszeitpunkt das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, muss zu den vorgenannten Unterlagen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
jeweiligen Haus- bzw. Sportarztes beigefügt werden. 
Sollte der Spieler/die Spielerin zum Beantragungszeitpunkt nicht im Besitz einer 12-monatigen 
Spielberechtigung für den antragstellenden Verein sein, ist der nachfolgende Abschnitt auszufüllen. 
 
Der/die o.g. Spieler/in hatte im Zeitraum vom       bis       und vom       bis       (mindestens 24 
Monate) eine Spielberechtigung für den antragstellenden Verein. (Sofern die entsprechende 
Spielberechtigung – 24 Monate – nicht vorliegt, muss eine A-Junioren- bzw. B-Juniorinnen-Mannschaft am 
Pflichtspielbetrieb teilnehmen, um die Voraussetzung zu erfüllen.) 
Die von uns gemachten Angaben werden bestätigt: 
 
 
     ,          
Datum, Ort Unterschrift Vereinsvorsitzender Unterschrift Vereinsjugendobmann 


